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die Verlängerung der Geltungsdauer 

des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses vom 11. Mai 2000 

PrUfzeugnis Nummer: 

Gegenstand: 

Antragsteller: 

Geltungsdauer bis: 

P·3025/0158·MPA BS 

Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchführung Typ R" für 
nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse 
R 90 bzw. R.120 nach DIN 4102-11 

DOYMA GmbH & CO 
DURCHFÜHR.UNGSSYSTEME 
Industriestraße 43 • 57 

o 28876 Oyten 

30. Juni 2010 

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf· 
zeugnisses Nr. P"3025/0158-MPA BS vom 11. Mai 2000. Dieser Bescheid umfasst 
2 Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit dem o. g. allgemeinen bauaufsic:htlichen 
Priifzeugnis und darf nur mit diesem angewendet werden. 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3025/0158-MPA BS ist erstmals 
am 30.10.1998 ausgestellt worden. 

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten 
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen 
Benennung entsprechend Bauregelliste und des Verwendbarkeitsnachweises. 
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fOf d.<l!5 Bat)we$~n 
B~l;:thov!Otn:;;V:olß4': 52 
D~381 06 Braunschw6Iig 

! Fon +49 (O)t;i31~91-{)400 
Fa~ +49 (0)531-391-5900 
Info@rYIp.,.tu-b:;;.d~ 

www.mpa.tu~bs.de 

I NQr!l<lf(!.vt$che LB H€tnnover 
106 020 050 ßLZ 250 500 00 
Swrt\.Co\'.h:;t; NOLAOE 21-1 
USt.-ID-Nr. DE183500654 
St"u(~r-~Jr.: 14/;:;:01/22859 

I Nottfle(lI)(l(lY (OHI1-C:::PO) 
Dil:\ MPA. 8rallnschweig ist für Prüfung, Überwachung, 
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und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Prüf~ und 
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Inspektlon.a$1:elle nach ISO/lEe 17020 akkrad~iert. jBAN: DE:58.2505000001060200Sö 



MPA BRAUNSCHWEIG 
Seite 21 VSr'längsrung'sbaschaid VO')"1 25.02.2010 zum aUgemeinen bauaufsichtlichan 

Prürzeugnis Nr. P~3025/0158~MPA BS vorn 11. Mai 2000 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte 

BauprOduktl Dicke 
ggt. Verwendbarkeits (Nennmaß) 

nachweis [mm] 

Futterrohr aus "ABS" 2:2,0 nach DIN 4102-4: 1994-03 

"Prom;;l$eal-PL" ~28,53) 
nach abZ' ) Nr. Z-19.11-249 

"Neoprene"-Dichtungsring 1 0 ± 1 
nach DIN 4102-1: 1998-05 

Mineralfasermatt€;n bzw. 
-platten nach DIN 18165 
Baustoffklasse gem. DIN 4102-01 
bzw. gemäß abZ' ) bzw. abP') der "80,0 

Mineralwolle des jeweiligen 
Hersteller 

1) abZ"", Allgemeine bauaulsichtliche Zulassung 
') abP "'" Allgemeines bauaufsichtliches PrOfzeugnis 
31 bestehend aus 2,5 mm dick.en Plattenstreifen 

1 Rechtsbehelfsbelehrung 

Flächen Rohdichte Bauautsichtliche 
gewicht) (Nennwert) Benennung 

(Nennwert) [kg/m'] nach BRL 
[kg/m; 

mindestens - - normalentflammbar 

2,5± 0,3 " normalentflammbar 

mindestens - - normalentflammbar 

2:80,0 mindestens -
nichtbrennbar 

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach 
Zugang dieses Bescheids schriftlich oder zur Niederschrift bei der Materialprüfanstalt für das 
Bauwesen, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig einzulegen. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit des Widerspruches ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei 
der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig. 

Braunschweig, 25.02.2010 

h\.~~, 
~\J' 

i.A. 
Dipl.-Ing. 8chmieder 
Sachbearbeiter 
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Bescheid 
Ober 

die Verlängerung der Geltungsdauer 
des allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnisses vom 11. Mai 2000 

Prüfzeugnis Nummer: P-3025/0158-MPA BS 

Gegenstand: 

Antragsteller: 

Geltungsdauer bis: 

Rohrabschottungen "DOYMA-RohrdurchfOhrung Typ R" 
fOr nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwider­
standsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 

DOYMA GmbH & Co 
DURCHFüHRUNGSSYSTEME 
Industriestr. 43-57 

D- 28876 Oyten 

25. Februar 2010 

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf­
zeugnisses Nr. P-3025/0158-MPA BS vom 11. Mai 2000. Dieser Bescheid umfasst ein 
Blatt. Er gilt nur in Verbindung mit dem o.g. allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 
und darf nur mit diesem angewendet werden. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3025/0158-MPA BS wurde 
erstamlas am 30.10.1998 ausgestellt. 

Rn 'XY\: '- J 
ORR Dr.-Ing. ROhling 
Leiterin der Prüfstelle 

MaterialprOfanstalt (MPA) 
fOr das Bauw€s~n 
Beethovenl:itraßs p2 
D-38106 ar"lJn~!;::hweig 

Tol+49·(0)531·391-5400 
r=~x -1-49-(0)531-391-5900 
{.;-Mail info@mpa.tu-bs.de 
http://www.mpa.tu-bs.de 

LAU2f 
Dipl.-Ing. Paul 
Sachbearbeiter 

Norddeutsche Landesbank Hannover 
Kto. 106020050 (BLZ 260 5'00 00) 
Swlft-Cooe: NOLADE 2H 
USt.~ID_Nr. MPJ\,DE 183600954 

Ni1Ich DIN f.N 1301lfC 170:25 ekNe<:lltlerte prUfl<'lbor~tQrie::in: OAP·PL-2204.01 OAp·PL-2204.oz DAP·PL-2~04,03 OAp·PL·2204.04· DAP-PL·2204.05 
Ni1It::h DIN EN 45004 akkreditierte Jn.'3pelo!\lon$$lell~: DAP·IS-2204.00· Nach DIN EN 45001 akkreditiertes KallbrlerlabQI';\\orivm: DK,D-K-22501·05 

Die AkkredlllerunQen lJelten fOr die 111. den Urkvnden i:ltufgeführten PrufVerfahl"en 



MPA Braunschweig 
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1 

1.1 

11.1 

1.1.2 

1.2 

1.2.1 

1) 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Gegenstand 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Anwendung der 
Rohrabschottung "DOYMA-RohrdurchfOhrung Typ R" als Bauart der Feuerwider­
standsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 11 • 

Oie Rohrabschottung muß in Abhängigkeit vom Mediumrohrmaterial und dem Rohr­
außendurchmesser des Mediumrohres aus einem Futterrohr sowie einer 
Brandschutzpackung (Voll- bzw. Halbfüllung), einem "Neoprene"-Dichtungsring und 
zwei Rosetten (Verschluß der Fuge zwischen dem Mediumrohr und dem Futterrohr bzw. 
der Bauteillaibung) bestehen- Oie Rohrabschottung darf bei Massivwänden bzw. -
decken in eine Kembohrung eingesetzt werden. 

Anwendungsbereich 

Die Rohrabschottung darf in Abhängigkeit der R .. -Klassifizierung in 

tragende und nichttragende, raumabschließende Wände (Mindestdicke d = 100 mm 
bzw. d = 175 mm - siehe Anlagen 1 und 2) aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis 4, 
aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 oder Porenbeton-Bauplatten nach 
DIN 4166 oder 

Decken (Mindestedicke d", 175 mm - siehe Anlagen 1 'lmd 2) aus Beton bzw. 
Stahlbeton nach DIN 1045 oder Porenbeton gemäß DIN 4223 und nach allgemei­
ner bauaufsichtlicher Zulassung 

mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 bzw. F 120 (feuerbeständig). Benennung 
(Kurzbezeichnung) F 90-A bzw. F 120·A nach DIN 4102-2 oder in 

nichttragende, raumabschließende Trennwände (Mindestdicke d = 100 rnm - siehe 
Anlage 1) in Metallständerbauweise und einer beidseitigen Bekleidung oder Be­
plankung gemäß den Randbedingungen allgemeiner bauaufslchtlicher Prüfzeug­
nisse oder nach Tabelle 48 von DIN 4102-4: 1994-03 

mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung 
(Kurzbezeichnung) F 90-A nach DIN 4102-2 eingebaut werden. 

"',,,,' 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche PrOfzeugnis enthält durch datierte und undatierte Verweisungen 
Festlegungen aus anderen Normen. Die normativen Verweisungen sind an den illweiligen Stellen im Text 
ziti"'1. und die Normen sind auf Blatt 7 aufgeführt Bei datierten Ve,weisungen müssen spätere Änderungen 
oder Überarbeitungen dieser Normen bei diesem allgemeinen bauaufsichtliohen PrOfzeugnis berÜCkSichtigt 
werden, Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 
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1.2.2 Durch die Rohrabschottung dürfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guß, Kupfer oder Alu­
minium mit einer Ummantelung aus Mineralwollematten unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen gemäß Abschnitt 2 hindurchgeführt werden, die für Wasser- und 
Dampfheizungen, Wasserversorgung. Abwasserentsorgung, nichlbrennbare Flüssigkei­
ten, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), Rohrpostleitungen 
(Fahrrohre) oder Staubsaugleitungen bestimmt sind. 

1.2.3 Für die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Dec??ken, 
deren Zuordnung In eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer 
feuerwiderstandsfähigen Unterdecke möglich ist oder in "Kombi"-Abschottungen - oder 
für Rohre anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer 
Rohraußendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den Anla­
gen 1 und 2 angegeben, ist die Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein 
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung. 

1.2.4 Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt: 

1.2.5 

Brandilbertragung durch Wärmetransport über die Medien i~ den Rohrleitungen, 

- Zerstörungen an den angrenzenden, raumabschließenden Bauteilen, hervorgerufen 
durch temperaturbedingte Zwängungskräfte, sowie an den Leitungen selbst und 

- Austreten gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei Zerstörung der Leitung unter 
Brandbedingungen. 

Diesen Risiken ist bei der Installation bzw .. bei der Konzeplion.der Rohrleitungen Rech­
nung zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Deh­
nungsmöglichkeiten und Steckmuffenausbildung oder Stumpfstössen mit 
Blechabdec??kungen. Im Bereich der nicht isolierten Rohre muß bei einer 
Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102·02 
mit Längendehnungen von;?: 10 mm/m gerechnet werden. 

Die Auflagerung bzw. Abhängung der Leitungen oder die Ausführung der Rohre muß so 
erfolgen, daß die Rohrabschottungen und die raumabschließenden Bauteile im Brandfall 
~ 90 Minuten bzw. ~ 120 Minuten funktionsfähig bleiben, vgl. DIN 4102-04, Abschnitt 
8.5.7.5. 

1.2.6 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu 
erbringen. 

- 1.2.7 Aufgrund der Erklärung des Antragstellers, werden in der Bauart keine Produkte ver­
wendet, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der 
FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. 
Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten. 

Weiterhin erklärt der Antragsteller, daß· sofern für den Handel und das Inverkehrbrin­
gen oder die Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheits­
schutz oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlaßt bzw. 
in der erforderlichen Weise bekannt gemacht werden. 

Daher bestand kein Anlaß, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand 
auf die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen . 

. , 
., "e;> 
";"""';';, ,','. 
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2 Bestimmungen tür die ROhrabschottung "DOYMA-Rohrdurchführung Typ R" 

2.1 Bestimmungen für die Ausführung der Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchfüh­
rung Typ RU 

Bei der Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchführung Typ RU muß das Mediumrohr 
beidseitig der Wand bzw. Decke jeweils auf einer Länge von mindestens 700 mm 
langen und mindestens 80 mm dicken Mineralwollematten (Baustoffklasse A, 
SchmeLzpunkt 2 1000 oe, Rohdichte p <: 80 kg/m3) ummantelt warden. 

Der Verschluß (Voll- bzw. Halbfüllung in Abhängigkeit der abzuschottenden Rohrleitung) 
der Fuge zwischen dem ummantelten Mediumrohr und dem Futterrohr bzw. der 
Bauteillaibung muß mit einer unterschiedlich langen Brandschutzpackung aus dem im 
Brandfall aufschäumenden Baustoff "PROMASEAL-PL" (gemäß allgemeiner bau­
aufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-249), einem "Neoprene"-Dichtungsrlng und einer 
beidseitig angeordneten Rosette aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) erfolgen. 

Die Anordnung der Brandschutzpackung, des "Neoprene"-Dichtungsringes und der 
Rosetten muß gemäß den Anlagen 4 und 5 erfolgen. Bei einer Wanddicke d ;;;: 400 mm 
müssen zwei Brandschutzpackungen angeordnet werden:> Hierbei müssen die 
Brandschutzpac??kungen jeweils neben der Rosette bzw. dem "Neoprene"­
Dichtungring (siehe Anlage 5) angeordnet werden. 

Bei Gruppenanordnung von Rohrabschottungen müssen die Zwickel zwischen den Fut­
terrohren im Bereich der Bauteilöffnung entsprechend der Wand- bzw .. Deckendicke 
ebenfalls hohlraumfüllend mit Mauermörtel (Mörtelgruppe: MG 11, lIa oder 111) bzw. Beton 
verschlossen werden. Der Abstand zwischen den einzelnen Futterrohren muß:::: 50 mm 
betragen. Bei einem .Einbau der ROhrabschottungen in leichten Trennwänden muß der 
Abstand zwischen den einzelnen Futterrohren mindestens 100 mm.betragen. 

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der ROhrabschottung "DOYMA-Rohr­
durchführung Typ R" und den Abmessungen der Mediumrohre sind den Anlagen 1 bis 5 
ZU entnehmen .. 

2.2 Eigenschaften und Zusammenstellung der verwendeten Bauprodukte 

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 (siehe folgendes 
Blatt) zusammengestellten Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkenn­
werte, der Klassifizierung und des Verwendbarkeitsnachweises. 

:,.1 ': 
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3 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte 

Baustöffbezeichnung Dicke Flachengewicht Rohdichta Baustoff- Verwendbarkeitsnachwel$ 

[mml [kg/m'l [kg/m'J 
klassIfizierung 

FlJtterl"O~r aus ABS ~Z,O mind,62 nach DJN 4102·1: 1998-05 

"PROMA8EAL-PL" O! 26,5 1) 2,5 ± 0,3 62 ABZ ~) Nr. Z~19.11-249 

"NElOprBnB"'~Dichtungsring 10± 1 mlnd. B2 nach DIN 4"10;;::-i : 1998v05 

Ummsntelung aus Mineral· 
;;;::80,0 ~aD,O mind. A2 11ach DIN 41 Q.<H : 19ge-05 wollematten 

1) bestehend aus 2,5 mm dicken Plattens!r.if.n 

2) ABZ => Allgemeine bauaufsichtlIche Zulassung 

Übereinstimmungsnachweis 

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauart bedali des 
Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben 
der Bauregelliste A (BRL A) Teil 3. Nach BRL A Teil 3, Ifd. Nr. 6 muß eine Überein-

. stimmungserklärung des Herstellers (Unternehmers) erfolgen, 

Der Unternehmer, der die ROhrabschottung herstellt, muß gegenÜber dem Auftraggeber 
eine schriftliche Übereinstimmungserklärung (Muster siehe Blatt 8) ausstellen, r:nit der er' 
bescheinigt, daß die von ihm ausgeführte Rohrabschottung den Bestimmungen dieses 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entspricht. 

4 Flechtsgrundlage 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund der §§ 24 ff der Nieder­
sächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 13.07.1995 (Nds, GVBI. S. 199), 
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28,05,1996 (Nds. GVBI. S. 252) und durch 
das 8. Gesetz vom 06.10.1997 (Nds. GVBI. S. 422) in Verbindung mit der Bauregelliste 
A erteilt. In den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind entsprechende 
Rechtsgrundlagen enthalten. 

5 Allgemeine Hinweise 

5.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die DurChführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 8e­
scheinigungen. 

5.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins­
besondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5.3 Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen. 
dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 
zur Verfügung zu stellen. 

5.4 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis dali nur vollständig vervielfältigt werden. 
Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der MaterlalprüfaBStiij,lt für 
das Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschrifh{ry .. ·lltilll'dr't d~ll) 

,,< '''',,'<' '";''I':~''\''' 
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allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis "Von der Ma.­
terialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deut· 
sehen Originalfassung" enthalten. 

5.5 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine 
bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbe­
sondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

Der Direktor 
i.A. 

ORR Dr.-Ing. Rohling 

" ~q, 

,,",' 

", C,;:', 

""""" .' 

Braunschweig, den 11.05.2000 

._. Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgendes Blatt 

Der Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. Merlin 



MPA Braunschweig 
Blatt 7 zum allgemeinen bauauf51chtlichan Prüfzeugnis Nr. P·3025!0158-MPA BS vom 11.0li.200o. 

Verzeichnis der mitgeltenden Normen, VerwendbarkeItsnachweise und Richtlinien 

DIN 4102-11: 

DIN 1053-1: 

DIN 1053-2: 

DIN 1053-3: 

DIN 1053-4: 

DIN 1045: 

DIN 4166: 

DIN 4223 

DIN 4102-2: 

DIN 4102-4: 

DIN 4102-1: 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, 
Rohrabschottungen, Installationsschächte und -kanäle sowie Ab­
schlüsse ihrer Revisionsöffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prü­
fungen (Ausgabe Dezember 1985) 

Mauerwerk; Rezeptmauerwerk; Berechnung und Ausführung 

Mauerwerk; Mauerwerksfestigkeitsklassen aufgrund von Eignungsprü­
fungen; Berechnung und Ausführung 

Mauerwerk: Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und Ausführung 

Mauerwerk; Bauten aus Ziegelfertigbauteilen 

Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung 

Gasbeton-BauplaUen und Gasbetonplanbauplatten 

Bewehrte Dach- und DeckenplaUen aus dampfgehärtetem Gas- und 
Schaumbeton; Richtlinien für Bemessung, Herstellung, Verwendung 
und Prüfung 

Brandverhalten von Baustoffen und 8auteilen; Bauteile,Begriffe, An­
forderungen und Prüfungen (Ausgabe September 1977) 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung Lind 
Anwendung klassifizierter Bauteile und Sonderbauteile, (Ausgabe März 
1994) 

6randverhalten von Baustoffen Lind 6autellen; Baustoffe, Begriffe, An­
forderungen und Prüfungen (Ausgabe Mai 1998) 

Bauregelliste A Teil 3 (in der jeweils gültigen Fassung); veröffentlicht in 
den DIBt-Mlttellungen 

",":''': 
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Muster für 

Übereinstimmungserklärung 

- Name und Anschrift des Unternehmens, der die ROhrabschottung hergestellt hat 

- Baustelle bzw. Gebäude: 

- Datum der Herstellung: 

- Feuerwidarstandsklasse R 90 bzw. R 120 

Hiermit wird bestätigt, daß die Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchführung Typ R" hin­
sichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des all­
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-3025!0158-MPA BS der Material­
prüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, vom 11.05.1999 hergestellt und eingebaut 
wurde. 

Für dia nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B. 
im Brandfall aufschäumende Baustoffe) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund 

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all­
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ') 

- eigener Kontrollen ') 

- entsprechender schriftliCher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. -) 

Ort, Datum Stempel und Unterschrift 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauauf­
sichtsbehörde auszuhändigen.) 

') Nichtzutreffendes streiChen 



Aluminium - Rohre 
4.8 t---~---------------. 

Massivwand/Decke ?: 175 mm 

1.7 t-----------

60 120 

ROhraußendurchmesser (mm) 

Kupfer - ROhre 

M Qssivdecke ~ 175 mm 
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Rohraußendurchmesser (mm) 

f Stahl/Guß/Edelstahl - ROhre 
~ 20.01'-------------------------, 
.", Massivdecken ;: 175 mm 
gj MS99ivwandeJLeiehte TrennWi!inde ?: 100 mm 
OJ 
c:: 
::l 
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~ 
.r:: 
o 
0:: 5.0 

3.0 
1.5 1-----------

48 67 

Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchführung Typ RU 

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11 

- Anwendungsbereiche -

160 

'Maße in mm 

\::'·',C',. YiA)!II,igs 1 zum 

,c,: I:,."" I ,'",:: ,::,;',;' ABP-Nr, 
';'''''"''-~: .... ::;.,:;,~~~,~,."" 

P-3025/0158-MPA BS 

vom 11,05,2000 



Aluminium Rohre 
4.8 t----------------, 

MsssivwandlDecke 2: 175 mm 

1.71----~---~·~- --------' 

60 120 

RohraußendurchmElsser (mm) 

E Kupfer - Rohre .s 3_0 t-----------------, 

~ Massivwand/Dscke O! 175 mm 

'lll 
Zl 
~ 2.0t---~---------_·~~ 
§ 
-g 

~ 
~ 

54 104 

Rohraußendurchmesser (mm) 

StahVGußlEdelstahl - Rohre I 20.0f--------------------, 
_ MaMivwand/Decke ? 175 mm 
1! 

I 
;;> 

) 
.c: & 5_0 

H ~ __ .. ______ ._J 

-"----------~.,. 
48 51. ,t60 

Rohraußendurchmesser (mm) 

("'---)~~~\in mm 

Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchführung Typ R" 

dar Feuerwiderstandsdauer R 120 nach DIN 4102-11 

- Anwandungsbaraicha -
vom 11, 05 .2000 



Zuordnungstabelle 

R901R120 fiir StahllGußlEdelstahl- und Kupferrohre 

Rohr~ Laminat Mineralwolle 
außen-0 

~!l~h$enrohr 
Innen- Wand- Gesamt- Streifen- Füllgrad Länge Breite Dichte 

1) 0 stärke länge L* breite b I b 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kglm'] 
<30 42 1,5 120 ::::10 halb :::: 700 ;?: 80 ~80 

<40 51 1,7 140 > 15 halb ;>:700 ;>::80 > 80 
<50 61 1,7 170 > 15 halb ;;;700 ;>::80 2: 80 
< 70 85 2,2 270---' halb 2:15 <: 700 > 80 >80 
<80 106 2,2 450 > 15 halb ;>:700 ;>: 80 >80 
< 109 121 2,7 450 > 15 halb >700 > SO <: SO 
< 141 155 2,5 520 ~ 15 halb ;>:700 ;>:: 80 > SO 
~ 160 175 2,5 620 > 15 halb ;,,700 280 >80 . . 

<I< Lammatbrette [B] tu AbhängIgkeIt der WandlDeckenstärke sIehe unten 

R901R120 fur Aluminium-Rohre 
Rolrr- Buchsenrohr 

außell-0 Innen- Wand- Gesamt-
1) 0 stärke längeL 

[mm] [mm] [mm] [mm] 
<30 51 1,7 400 
<40 61 1,7 450 
<50 85 2,2 700 
< 71 106 2,2 1200 
<81 121 2,7 1900 
< 109 155 2,5 2800 
< 120 175 2,5 3800 . 1) Rolrrwandstärke SIehe Anlagen 1 - 2 

WandlDeckenstllrke: L,>.175 mm 
Lamillatbreite [B]: ? 100 mm 
Dichtringbnlite: 20 mm ± 1 
Rostettensteg!lI.nge: 26 mm ± 1 
Wandstärke: 1 SO < L < 175 mm 
Lamin.atbreite [B 1: <: 100 mm 
Dichtringbreite: 20 mm ± 1 
Rostettensteglänge: :?: 15 mm ± 1 
WlIngmir!gJ: 100< L < 150 mm 
Laminatbr.!lite [B]: :?: 80 mm 
Dichtringbrcite: 10 mm ± I 
Rostettensteglänge: <: 5 mm ± 1 

• 
Laminat Mineralwolle 

Breite 
B 

[mm] 

:2100 
;>::100 
~ 100 
;>:: 100 
> 100 
~ 100 
;;: 100 

Streifen- Füllgrad Länge Breite 
breite b I b 

[mm] 

2: 10 
<: 15 
;,:: 15 

2: 15 
;?: 15 

~ 15 
<:: 15 

[mm] (mm] 
voll <: 700 ;;: 80 
voll ;;;: 700 >80 
voll ;,::700 ~80 

voll ;:: 700 ;?: SO 
voll >700 >80 
voll 2: 700 ;'::SO 
voll >700 > 80 

Brandschutzmaterial als 
Stfeifenhand oder 
Kompaktband 

Dichte 

[kglm"] 

>80 
2: 80 
<:: 80 
;,::80 

<: SO 
<: 80 
280 

....'.,' ; 
Rohrabschottung "DOYMA·Rohrdurchführung Typ R" . '. ':;\i'J~I~~e 3 zum 

der Feuerwiderstandsdauer R 90/ R 120 nach DIN 41 02"11""":~~~.~:::~:;;:~/ ABP-Nr, 

- Zuordnungstabelle - P·3025/0158-MPA BS 

vorn 11.05.2000 



MQssivwände 
" (j\JS Me,,1lIf,?rWerk, Beton. StohlbetQn 

,.md LBW (DIN 4102 ;4 Tabelle 48) 
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.;,' .... ';.." 
Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchführung Typ R"'" . ~,)' AÄiage 4 zum 

der FeuerwiderstandsdaLier R 90/ R 120 nach DIN 4102-11 \. (,,' ",./.~:,:/ ABP-Nr. 
"""",.,,,,:,,,,,,::,:.,,.,.' ,l' 

_ Einbausituation _-<;,~::~:,P:3025/0158-MPA BS 
vom ".05.2000 



~~""-"" 

N~oprffit 
Dlchtun95f(n9 

/ 

Rosette 
du:; AB5 

Buc-h\:!nrQhr 
QI)~ ASS 

i '" 
1," '.'"\ 

Rohrabschottung "DOYMA-Rohrdurchführung Typ RU 

M o6sivdecke 
s Beton oder 

Stahlboton oder 
PoreflblS"tonplöHen 

der Feuerwidersta.ndsdauer R 90/ R 120 nach DIN 4102-11 

- Einbausituation -

ABP-Nr, 

P-3025/0158-MPA BS 

vom 11.05.2000 


